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7 
Ort des 
Zustellversuchs 

8 
Benachrichtigung 

B 
I 

Zustellung durch Niederleg.,;ang -
Ich habe heute in meiner Eigenschaft als Postbediensteter versucht, die_ mit umseitiger Anschrift (1.3) 
und Geschäftsnummer (1.1) versehene Sendung (v811"1schlossenes Schriftstück) zuzuste llen. 

7.1 r::B In der Wohnung des in der Anschrift bezeichneten Empfängers (Einzelperson, Einzelfir _ma, 
Rechtsanwalt usw.) -Nam e und Zustellanschrift wie 1.3-

Für die in der Anschrift (1.3) bezeichnete juristische Person, Behörde, Gesellschaft oder Gemeinschaf t 
(Vereinigung) ist ein besonderes Geschäftslokal nicht vorhanden. In der Wohnung 

7.2 des in der Anschrift 7.3 des Vertretungsberechtigten (gesetzlichen Vertreters/Vorstehers) D bezeichneten Vertretungs· Herrn/Frau/Frl. (Vorname, Name) 
berechtigten (gesetzlichen 
Vertreters/Vorstehers) 
-Name und Zustellanschrift 
wie in 1._3- (Straße und Hausnummer) 

(Postleitzahl, Ort, ggf. Zustellamtsnummer) 

habe ich weder den Empfänger/Inhaber der Einzelfirma/Vertretungsberechtigten noch einen zu seiner 
Familie gehörenden erw:!lchsenen Hausgenossen oder einen im Dienst der Famil ie stehenden Erwachsenen 
ang_etroffen. Auch eine Ubergabe an den Hauswirt/Vermieter war nicht möglich. 
Ich. habe unter der Anschrift des Empfängers (1.3, ggf. 7.3) die schriftliche Benachrichtigung 
über die vorzunehmende Niederlegung (10.1 bis 11.3) 

über die vorzunehmende 

8.1 rn -wie bei gewöhnlichen Briefen üblich~ in den Hausbriefkasten eingelegt. 

8.2

1 

i~: f~: .ih.n be'. gewöhnlichen Briefen üblichen Weise abgeg ·eben, nämlich (Art der Abgabe) 
Niederlegung 

9 
Unterschrift (zu B /) 

10 
Ort der 
Niederlegung 

11 
Zeit der Zustellung 
durch Niederlegung, 
Ul}terschrift (zu B II) 

8.3 Herrn/Frau/Frl. ,(Vomame, Name, Straße und Hausnummer) 
1 . -

der/die in der Nc1chbarschaft wohnt, zur Weitergabe an den Empfänger ausgehändigt, da die Abgabe 
in der bei gewöhnlichen Briefen üblichen Weise nicht tunlich war. 

8.4 n an der Wohnungstür des Empfängers befest igt, da die Abgabe in der bei gewöhnLichen Briefen 
übl iche n Weise nicht tunlich war. · 

9.1 Unterschrift des Zustellers 9.2 Datum des Zustellversuchs 

Jlc;_J /19_ 0/. /1 .5 0 
J 2 

II Ich habe in meiner Eigenschaft als Postbediensteter die mit umseitiger Anschrift (1.3) und Geschäfts · 
nummer (1.1) versehene Sendung (verschlossenes Schriftstück) durch Niederlegung beim Postamt 

10.1 Postleitzahl'._ort, Bezeichnung des Postamts _ , /l . 
in 1 0 ·--A/S 2.. ß~ /7 4 V H ~0 ~/ 

zugestellt. Den Tag der. Zustellung durch Niederlegung, ggf. mit Uhr.lE;it, habe ich auf der. Sendung 
vermerkt. Die Zustellung durch Niederlegung .habe ich ausgeführt . ' 

11.1 Datum der Niederlegung 11.2 Auf Verlangen Uhrzeit · 11.3 Unterschrift des Postbediensteten, der die 
Sendung niedergelegt hat 

- !lJl~J am .,,,(y' 0 j. ,,cc-.:; "1 t_ um • Uhr. 

12 Postdi,enstlicher Vermerk 
über den Grund der Nichtzustellung 

12.1 O Empfänger 12.2 D Empfänge r unbekannt 
u_nbekannt verzogen 

Po$tzustellungsurkunde/Postzustellungsauftrag 
zurück an Absender 

12.3 Weitersendung nicht verlangt/n ich t möglich; 
Empfänger verzogen nach: 

(Straße und Hausnummer) 

Staatsanwaltschaft 
p43i dem Ksrr.mergaridlt 
A,, Karlsbad 6-7 
1 OGO Berlin 30 

(Postleitzahl, Ort, ggf. Zustellamtsnummer) 

12.4 D Empfänger 
verstorben 

12.6 Anderer Grund 

1 

12. 7 Namenszeichen 

1 

12.5 D Firma erlos.chen 

12.8 Datum 

1 
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V. 

1 ) Verme:ck : 

Der Kassa:tionsftihrer hat gesondert Rehabiliti eru ng viegen der 
selben Verurt eilung beantragt . Das diesbezügliche Verfahren 
552 P..h 81/92 wird eigenständig ei ner Entsc he idun g zugeführt . 

2) Zur Frist Bl . 14 

L~zi : 
·~ -- -





LANDGERICHT BERLIN 

-. Beschluß 

Geschäftsnummer : 

L 
/1 1 / 1 

hat die$2. . große Strafkammer des Landgerichts Berlin 

~ Kassationsg ·e~icht - i n· der Sitz un g" vom /t. ~/ ./'ff/.. ein -

stimmig · be .scplossen: · 

Der Kassationsantrag -a-eHd es Verurteilten gegen das 

Urteil/den Strafbefehl des Stadt beEirJcs gerichts 

Ber 1 in?" , vom ./t. ll-p;;L .4'f~J · , Gesc häftszeic h en: 

35/!o/fJ {2y;r-}-J.fz), rechtskräftig seit dem.l),AP<,,· /,fJ, 

: "" .. ) 
\ / 

_/ i 

- 2 -
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wird gemäß§ 349 Abs. 2 StPO als offensichtlich unbe

gründet verworfen. 

Der~ Verurteilte trägt die Kosten des Verfahrens und 

seineliare notwendigen Auslagen. 

G r ü n d e 

Die i~bs-sationsverfahren durch den Einigungsvertrag einge

schränkte Überprüfung des angegriffenen Urteils hat keine 

denfd±e- Verurteilte/n benachteiligenden Gesetzesverletzun

gen ergeben. Rechtsstaatliche Bedenken gegen die angewen

deten Strafverfahrens- und Strafvorschriften der DDR führen 

allein nicht zur Beseitigung des Schuldspruchs~ 

Se~ul~s~rUGhQ Soweit der/die Verurteilte andere tatsäch

liche Feststellungen und Beweiswürdigungen entsprechend 

seiner/iarer eigenen Sachverhaltsschilderung anstrebt, ist 

hierfür im Kassationsverfahren, das keine neue Tatsachen

instanz eröffnet und in dem deshalb eine neuerliche Beweis

aufnahme nicht stattfindet, kein Raum. Die erkannte Strafe 

mag zwar empfindlich sein, ist aber weder unangemessen hart 

noch mit rechtsstaatlichen Maßstäben,unvereinbar. Die tra

genden Strafzumessungserwägungen sind im angegriffenen 

seit dem 3. ist 
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-1~ 
S §B StG8. 

nen rechtlichen Bedenken . 

Die Kosten- und Auslagenentscheidung folgt aus§ 473 Abs. 

1 StPO i.V.rn. Anlage I Kapitel IIi S~chgebiet A Abschnitt 

III N~ . 14 h gg) zum Einigungsvertrag. 
~ --

Die Entscheidung des Kassationsgerichts ist nicht anfecht

bar - Anlage I Kapitel III Sa c hgebiet A Abschnitt III 

Nr . 14 h ff) zum Einigungsvertrag-. 

c:-~ . . ......... 1-.. . . . . . . . . . . . . . 

--
~ ~~~r ~'.) ~,.;~~ 

1A ~~ Ji.-fo,~ -h-0-t.<.."' 

~~ \J~ ss-.2...k2e, 81/q2. 

~~. 

. . . . . . . . . . 



Landgericht Berlin 

Berlin,den " ß" .. 
1, ? Ö, ;J / ~-· 

o') 

~ Vfg. ·, ~ -~:C~· ... ·2) Zäh karte . ,:1~.thOkol -

. / -~~/~\ 
. vveschluß/uryn BlattT}--()- herstellen: . ~/.~\ ,, ._;.1-·/. j 

.__.-~/Ausfertigungen ·. ·· _______ ....... -ff:: 
.. :. ~ /!~ 

. .... " 
. begl. Abschriften ·-·.<.;·:·~: ~:~:'.t-

. - · -..~q,)_,L..~ 

A~Abschriften l & "f- /i{U,,v? /MV //y. /(_(-f <;QJ-S'~ /J'.) 
..YU ·~ --- I I I 

L~seabschrift 

~ - Ausfertigung formlos übersenden: 

Kass-Führer:. v1t1(Xl,(A 

formlos übersen 

I 

Y, J Abschrift von 2) zum Kammerheft nehmen 

S-> ·u. m. A. ,BA,Beschlußabschriften 

der $taats~nwaltschaft/Kammergericht 
-

mit der Bitte um Kenntnisnahme u. weiteren Veranlassung 

,,,-- übersandt. · 

~ Dr} ~ /} 1/4~ Cl~. C ~-- 0,) 
ff~ ·. -----~~-:--, Staatsanwaltschaft 

bei dem l(armlergeridlt 
• 

J-1-1 7 
6-• H AUG. 199¾i 

rrit:P ~tts.A Bd.Akten 

C;-{ (/ ~··. 4 4 
CU-~ ;Jr;-

- lr'ftfl 312.; f ?-



Ausfertigung 

Begl . Abschri f t ·-

LANDGERICHT BERLIN 

,...._ ·-

Geschäftsnummer : 

552 Kass 145 /92 
4 Js 601 /9 2 

I n der Kassationssache 

de s Adam La u k s , 

B e s c h 1 u ß 

geboren a m 28 . Jul i 1950 in Beska/Jugoslawien, 
wohnhaf t Zossener Str ._ 66 b ei Se ng in O-1152 Ber lin, 

w e g e n Zoll- und Devisenvergeh ens 

hat die 52 . gro ße Strafkammer des La ndgerich ts Ber li n 

- Kas sa tio nsg er i c ht - in der Sitzung vom 06 .August 1992 ein

stimmig bes ch loss e n: 

Der Kassationsantrag des Verurteilten ge gen das Urteil 

des Stadtgerichts Berlin vom 26 - April 198 3, Ges ch äf ts

zeiche n: BS 10 / 83 (241-73-82), rech t skr äftig seit dem 
' 27 .Mai 1983, wird gemäß § 349 Abs . 2 StPO a ls of f e n-

si ~h t lich unbegründ et v er worf e n. 

Der Verurteilte tr ä gt die Kosten de s Verf ·ahrens un d 

sei ne _notwendigen Auslagen . 

- 2 -



G ' r ü n de 

Die im Kassationsverfahren durch den Einigungsvertrag einge

schränkte Überprüfung des angegriffenen Urteils hat keine 

den Verurteilten benachteiligenden Gesetzesverletzungen 

erge~- -- Rechtsstaatliche Bedenken gegen die angewendeten 

Strafverfahrens- und Strafvorschriften der DDR führen al

lein nicht zur Beseitigung des Schuldspruchs. Soweit der 

Verurteilte andere tatsächliche Feststellungen und Beweis

würdigungen entsprechend seiner eigenen Sachverhaltsschilde

rung anstrebt, ist hierfür im Kassationsverfahren, das 

keine neue Tatsacheninstanz eröffnet und in dem deshalb 

eine neuerliche Beweisaufnahme nicht stattfindet, kein 

Raum. Die erkannte ~trafe mag zwar empfindlich sein, ist 

aber weder unangemessen hart noch mit rechtsstaatlichen 

Maßstäben unvereinbar. Die tragenden Strafzumessungserwägun

gen sind im angegriffenen Urteil ausreichend dargetan. 

Für schwerwiegende Verfahrensfehler ergeben sich aus den 

Verfahrensakten keine Anhaltspunkte. 

Die Festlegung der Gegenwertzahlung · und die Einbeziehung 

des Herrenringes ~egegnet keinen rechtlichen Bedenken. 



Die Kosten- und Auslagenentscheidung folgt aus § 4 73 Abs. 

1 StPO i.V.m. Anlage I Kapitel III Sachgebiet A Abschnitt 

III Nr. 14 h gg) zum Einigungsvertrag. 

Die Entscheidung des Kassationsgerichts ist nicht anfecht

bar - Anlage r Kapitel III Sachgebiet A Abschnitt III 

Nr. 14 h ff) zum Einigungsvertrag -

-~ --
Falkenberg Fischer Leimkühler 

Ausgefertigt/Beglaubigt 

Justizangestellte 


